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Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße nach GGVSE/ADR; 
einzelhandelsgerechte Verpackung für Böllerpulver / -Kartuschen 
nach Ziffer 1.1.3.1 ADR 
 

 

Sehr geehrter Herr Schultz, 

 

der in ihrem Schreiben vom 4.2.2005 dargestellte Konflikt zur Beförderung 

von abgepackten Einzelladungen mit UN 0027 Schwarzpulver gekörnt oder 

in Mehlform (ggf. UN 0028 Schwarzpulver gepresst oder als Pellets) in 

Schießkisten, Ledertaschen oder Behältern, im Verhältnis zur Freistellungs-

regelung für Privatpersonen in Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe a des Eu-

ropäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährli-

cher Güter auf der Straße (ADR)/Gefahrgutverordnung Straße und Eisen-

bahn (GGVSE), nach der die Güter einzelhandelsgerecht abgepackt sein 

müssen, bedarf im Hinblick der gesamten sicherheitlichen Situation auch 

aus unserer Sicht einer Erklärung.  Diese Klärung kann gegenwärtig nur für 

den Bereich des Freistaates Bayern erfolgen. 
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Das Bayerische Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicher-

heitstechnik hat in den „Sicherheitsregeln für Böllerschützen“, Stand April 

2004, für den sicheren Umgang die abgepackten Einzelladungen mit dem 

gefährlichen Gut UN 0027 Schwarzpulver gekörnt oder in Mehlform (ggf. 

UN 0028 Schwarzpulver gepresst oder als Pellets) in Schießkisten und Be-

hältern für geladene Kartuschen beschrieben, die auch aus unserer Sicht 

für eine sichere Beförderung dieser Mengeneinheiten geeignet sind. Diese 

Verpackungsformen bieten für die Beförderung  eine vergleichbare Sicher-

heit wie die im ADR geforderte einzelhandelsgerechte Verpackung.  

 

Wir werden entsprechend obigen Ausführungen den für die Überwachung 

der Gefahrgutvorschriften und für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in 

Bayern zuständigen Behörden dringlich empfehlen, bei Anwendung der 

Verpackungsformen nach den Sicherheitsregeln für Böllerschützen von der 

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 47 OWiG abzu-

sehen, wenn die übrigen Anforderungen der Freistellungsregelung nach 

Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe a) ADR und Anlage 2, Nr. 1.3 Buchstabe 

a) GGVSE eingehalten sind. Diese Empfehlung werden wir im Rahmen der 

Einführung der GGVSE- Durchführungsrichtlinie (RSE-2005) für den Fei-

staat Bayern, die ca. im April 2005 erfolgt berücksichtigen. Der Einfüh-

rungserlass kann dann im Internet unter www.stmwivt.bayern.de – Links: 

Verkehr, Gefahrgut aufgerufen werden. 

 

Wir haben die Bayerischen Staatsministerien für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz (StMUGV) und des Innern (StMI) sowie die Zentrale 

Bußgeldstelle im Bayerischen Polizeiverwaltungsamt gebeten, entspre-

chend obiger Empfehlung zu verfahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
   Gez. 
 
A. Probst 
Techn. Angest. 

 
 


